
des Verfahrens nicht der Zustimmung des Amtsrichters 
bedarf (anders in den drei westlichen Besatzungszonen). 
Ebenso soll § 154 b, der durch Art. 4 Ziif. 2 des Gesetzes 
vom 28. 6.1935 eingeführt worden ist und die Einstel
lung eines Verfahrens gegenüber Opfern einer Er
pressung vorsieht, weiter angewendet werden, aller
dings ohne den letzten mit „wenn“ beginnenden 
Nebensatz nazistischer Prägung. Dies entspricht im 
wesentlichen der Regelung in den westlichen Besat
zungszonen. Auch § 156 ist in der Neufassung des 
Art. 3 der VO vom 13.8.1942 übernommen worden, 
obwohl der EröfEnungsbeschluß wieder angewandt 
werden soll (darüber weiter unten zu 7.).

5. Zu dem 2. Abschnitt des zweiten Buches über die 
Vorbereitung der öffentlichen Klage ist zu bemerken, 
daß in Übereinstimmung mit dem Rechtszustand in 
den westlichen Besatzungszonen das Klageerzwingungs
verfahren (§§ 172 ff.) wieder zulässig sein soll, obwohl 
gerade hierüber in der letzten Zeit mit Rücksicht auf 
die neue Stellung des Generalstaatsanwalts nach den 
Verfassungen der Länder der sowjetischen Besatzungs
zone Zweifel entstanden sind.

6. Eine längere Diskussion gab es auf der Konfe
renz darüber, in welcher Fassung die Vorschriften der 
§§ 178 ff. über die gerichtliche Voruntersuchung ange
wendet werden sollen. Obwohl teilweise der Stand
punkt vertreten wurde, man solle insoweit wieder die 
alte Fassung anwenden, entschloß man sich doch dazu, 
der neuen Fassung, die durch Art. 4 Ziff. 1 a bis d des 
Gesetzes vom 28.6.1935 eingeführt worden ist, den 
Vorzug zu geben, und zwar besonders deshalb, weil 
bei den gegenwärtigen schwierigen Personalverhält
nissen nach Möglichkeit unnötige Voruntersuchungen 
vermieden werden müssen. Derselbe Rechtszustand gilt 
in der französischen Besatzungszone und grundsätz
lich auch in der amerikanischen und britischen Zone, 
wo allerdings § 178 etwas geändert worden ist.

7. Sehr zweifelhaft war die Frage, ob der alten oder 
der neuen Fassung des 4. Abschnittes des zweiten 
Buches der Strafprozeßordnung der Vorzug gegeben, 
ob also an dem Erfordernis des Eröffnungsbeschlusses 
festgehalten werden sollte oder nicht. In den drei west
lichen Besatzungszonen gibt es den Eröffnungsbeschluß 
nicht mehr. Trotzdem entschloß man sich für die sowje
tische Besatzungszone für seine Beibehaltung, weil 
einmal in den Verfahren nach dem Befehl Nr. 201 und 
nach der neuen WirtschaftsstrafVO davon ausgegangen 
wird, daß ein Eröffnungsbeschluß erlassen wird, und 
weil außerdem der EröfEnungsbeschluß ein geeignetes 
Mittel ist, um ungenügend vorbereitete Hauptverhand
lungen, die häufig Vertagungen erforderlich machen, 
zu vermeiden.

§ 212, der das Schnellverfahren behandelt, wird nicht 
mehr angewandt. Insoweit gelten, wie schon oben er
wähnt, die Bestimmungen der ZuständigkeitsVO. Das 
entspricht praktisch dem Rechtszustand in der ameri
kanischen und britischen Besatzungszone, während in 
der französischen Zone § 212 in seiner alten Fassung 
wieder hergestellt worden ist.

8. Aus dem 6. Abschnitt des zweiten Buches über 
die Hauptverhandlung sind mehrere Vorschriften zu 
erwähnen.

§ 229 über die Fortsetzung einer unterbrochenen 
Hauptverhandlung soll in der Fassung des Art. 9 § 5 
der VO vom 13. 8.1942 angewandt werden. Ebenso ist 
der Rechtszustand in der französischen Zone, während 
in der amerikanischen und britischen Zone die 30- 
Tage-Frist durch eine 10-Tage-Frist ersetzt worden ist.

Auch für § 232 (Hauptverhandlung ohne den Ange
klagten) soll die Neufassung gelten, die er durch Art. 9 
§ 6 der VO vom 13. 8.1942 erhalten hat (ebenso in der 
französisch besetzten Zone, etwas anders in den beiden 
anderen Westzonen). Dagegen soll § 233, der durch die 
VO vom 13. 8.1942 aufgehoben worden war, wieder zur 
Anwendung kommen (ebenso in der französischen 
Zone, anders dagegen in der amerikanischen und 
britischen Zone).

Das Kreuzverhör (§ 239) soll wieder zulässig sein 
(anders nur in der britischen Zone).

Bezüglich der Vorschriften über die Beweisaufnahme 
(§§ 244 und 245) war man sich darüber einig, daß der 
Grundsatz des § 24 der VO vom 1. 9.1939, nach dem 
das Gericht in allen Verfahren einen Beweisantrag 
nach freiem Ermessen ablehnen konnte, nicht mehr “

gelten kann. Dagegen hat man sich dazu entschlossen, 
diese Vorschriften in der Fassung des Gesetzes vom 
28.6.1935 anzuwenden, da diese Fassung im wesent
lichen den Grundsätzen entspricht, die damals schon 
in der Rechtsprechung herausgearbeitet worden waren. 
In den drei westlichen Zonen ist eine Kombination 
zwischen dem Rechtszustand vor und nach 1935 ge
schaffen worden. § 251 über die Verlesung von Nieder
schriften soll dagegen, ebenso wie in der französischen 
und britischen Zone, in der Fassung der VO vom 
29. 5.1943 angewandt werden. (In der amerikanischen 
Zone gilt die Abweichung, daß auch in § 251 Abs. 2 nur 
von r i c h t e r l i c h e n  Vernehmungen gesprochen 
wird.)

In § 260 soll der durch § 8 der VO vom 13.8.1942 
eingefügte Abs. 4 über den „volkstümlichen“ Urteils
spruch (im Gegensatz zu den drei Westzonen) nicht 
mehr gelten.

9. Prinzipiell war auch die Frage zu klären, welche 
Fassung des 7. Abschnitts des zweiten Buches gelten, 
ob es also wieder, wie früher, das Verfahren gegen 
Abwesende oder eine Hauptverhandlung gegen Flüch
tige geben soll. Mit Rücksicht auf die gegenwärtigen 
Verhältnisse hat man sich dazu entschlossen, das Ver
fahren gegen Flüchtige weiter für zulässig zu erklären, 
die §§ 276 ff. also in der neuen Fassung zur Anwendung 
zu bringen (ebenso in der französischen Zone, anders 
in der amerikanischen und der britischen Zone). Aller
dings konnten diese Vorschriften nicht vollständig 
übernommen werden. Im einzelnen gilt hierzu in Zu
kunft folgendes:

a) In § 276 Abs. 1 gilt der zweite Halbsatz als nicht 
geschrieben;

b) §276 Abs. 2 soll auch dann angewendet werden, 
wenn der Beschuldigte sich in einer anderen Be
satzungszone befindet. Er ist dann dem gleich zu 
behandeln, der sich im Inlande verbirgt. Deshalb 
ist § 277 Abs. 2 Satz 2 zu streichen;

c) § 278, der eine unzulässige Bindung des Gerichts 
an die Entscheidungen der Staatsanwaltschaft 
vorsieht, ist zu streichen;

d) An Stelle des durch -das Gesetz vom 28.6.1935 
gestrichenen § 281 tritt folgende Vorschrift, die 
eine Kombination der alten und der neuen Vor
schriften enthält:

„§ 281
(1) Dem Flüchtigen ist ein Verteidiger von Amt» 

wegen zu bestellen.
(2) Auch Angehörige des Angeklagten sind, 

ohne daß sie einer Vollmacht bedürfen, als Ver
treter zuzulassen. Sie können von den dem Be
schuldigten zustehenden Rechtsmitteln Gebrauch 
machen.“

9. Für die Rechtsmittel gilt der Rechtszustand vom 
30.1.1933 unter Berücksichtigung der Notverordnung 
vom 14.6.1932. Auf diesem Gebiet gilt in den drei 
westlichen Besatzungszonen ein abweichender, aber 
auch dort unterschiedlicher Rechtszustand, den darzu
stellen hier zu weit führen würde.

10. Keine volle Einigkeit wurde über die Frage der 
Zulässigkeit der reformatio in peius erzielt. Während 
alle anderen Länder ihre Zulässigkeit verneinen, konn
ten sich die Vertreter des Landes Sachsen-Anhalt hier
zu nicht entschließen. Die Klärung dieser Frage soll 
daher der Rechtsprechung überlassen bleiben.

11. In Übereinstimmung mit dem Rechtszustand in 
der amerikanischen und britischen Besatzungszone und 
in Abweichung von dem Rechtszustand in der franzö
sischen Zone sollen die §§ 359 fl. über das Wiederauf
nahmeverfahren wieder in der alten Fassung' ange
wandt werden.

12. Einigkeit bestand darüber, daß das sogenannte 
Adhäsionsverfahren nicht mehr zulässig sein soll, da 
es sich in der Praxis nicht eingebürgert hat und auch 
zu einer in der gegenwärtigen Zeit nicht zu verant
wortendem Belastung der Strafgerichtsbarkeit führen 
würde. In den westlichen Besatzungszonen hält man 
dieses Verfahren zwar für zulässig, doch dürfte es 
auch dort selten zur Anwendung kommen.

13. Für die Strafbefehle war schon in der oben 
erwähnten Länderkonferenz vom April 1947 Einver
ständnis darüber erzielt worden, daß diese weiterhin 
im Rahmen des § 23 der Verordnung vom 1. 9.1939 und 
des Art. 3 der VO vom 13. 8.1942 zulässig sein sollten.
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